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0 Zusammenfassung 

Mit der Reform der Verwaltung der Bundesfernstraßen sollen die Bun-

desautobahnen in Bundesverwaltung überführt werden. Der Bundes-

rechnungshof berichtet dem Parlament im Gesetzgebungsverfahren 

über seine Prüfungserkenntnisse. Der vorliegende dritte Teilbericht be-

fasst sich mit den beabsichtigten gesetzlichen Regelungen zur geplan-

ten Transformationsphase. Bei dieser handelt es sich um den zeitlichen 

Abschnitt zwischen der Verabschiedung der für die Reform erforderli-

chen Gesetze und dem Betriebsbeginn der geplanten Infrastrukturge-

sellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen. Der Bundes-

rechnungshof will in diesem Teilbericht auf Folgen des Gesetzentwurfs 

hinweisen und Empfehlungen für mögliche Änderungen geben. 

0.1 Angesichts der Bedeutung der Bundesfernstraßen für den Wohlstand 

und das Wirtschaftswachstum in Deutschland muss die Funktionsfähig-

keit sowohl der Bundesautobahnen als auch der Bundesstraßen – die in 

der Auftragsverwaltung verbleiben – durchgehend sichergestellt sein. 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass Weisungsrechte des 

Bundes gegenüber den Ländern für einen erfolgreichen Transformati-

onsprozess besonders wichtig sind. Er empfiehlt daher, in Artikel 143e 

Absatz 2 Grundgesetz-Entwurf umfassende Weisungsrechte für den 

Bund aufzunehmen. 

Nach Ansicht des Bundesrechnungshofes ist der Zeitplan für den Über-

gang der Aufgaben und des Personals von der Auftragsverwaltung auf 

die Infrastrukturgesellschaft kaum einzuhalten. Hierfür spricht u. a., 

dass 

 die Beschäftigten aus sehr unterschiedlich organisierten Straßen-

bauverwaltungen der Länder in eine einheitliche Organisation über-

führt werden müssen und 

 arbeitsrechtliche, beamtenrechtliche und personalvertretungs-

rechtliche Grundlagen anzupassen sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwaltungen der Länder im lau-

fenden Betrieb entflochten werden müssen und die Infrastrukturgesell-

schaft eine leistungsfähige Informationstechnik aufzubauen hat. 
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Der Bundesrechnungshof schlägt daher vor, die Transformationsphase 

um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern. (Nummern 

3 und 5) 

0.2 Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass die Länder in der 

Transformationsphase bis zum 31. Dezember 2020 ihren gesetzlichen 

Verpflichtungen aus der Auftragsverwaltung nicht mehr umfassend 

nachkommen. Die Länder könnten die Planungen von Bauprojekten 

verzögern, weil der Bund ihnen lediglich 38 % der Planungskosten er-

stattet. Verzögerungen bei den Planungen könnten die frühzeitige Fer-

tigstellung gesamtwirtschaftlich bedeutsamer Projekte verhindern. Der 

damit einhergehende volkswirtschaftliche Schaden sollte nach Ansicht 

des Bundesrechnungshofes vermieden werden. 

Der Bundesrechnungshof schlägt daher vor, die vom Bund zu zahlende 

Pauschale für die Bundesautobahnen in der Transformationsphase auf 

6,5 % zu erhöhen. Der Vorschlag des Bundesrechnungshofes würde 

dazu führen, dass die Länder in den Jahren 2018 bis 2022 bei den 

Bundesautobahnen etwa 2/3 der bei ihnen entstehenden Planungskos-

ten vom Bund erstattet bekämen. Der Fehlanreiz bei den Ländern wür-

de damit deutlich sinken. Die Erhöhung der vom Bund zu zahlenden 

Pauschale wäre für ihn kostenneutral. Weil der Bund mit der erhöhten 

Pauschale einen Teil der Verwaltungskosten tragen würde, müsste da-

für das Grundgesetz in Artikel 143e geändert werden. (Nummern 4 

und 5) 
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1 Vorbemerkung 

1.1 Anlass 

Das Bundeskabinett hat am 14. Dezember 2016 den Entwurf eines Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes und den Entwurf eines Gesetzes zur Neure-

gelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und 

zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften beschlossen. Danach soll unter 

anderem die Verwaltung der Bundesfernstraßen reformiert werden. Gemäß Ar-

tikel 90 Absatz 2 Grundgesetz-Entwurf (E) wird die Verwaltung der Bundesau-

tobahnen in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung 

seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Nach § 1 Ab-

satz 1 des Gesetzes zur Einrichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Auto-

bahnen und andere Bundesfernstraßen (InfrGG) überträgt das Bundesministe-

rium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Planung, den Bau, den 

Betrieb, die Erhaltung, die Finanzierung und die vermögensmäßige Verwaltung 

von Bundesautobahnen, soweit es sich um Aufgaben des Bundes handelt, zur 

Ausführung auf eine Gesellschaft privaten Rechts (Infrastrukturgesellschaft). 

Die Infrastrukturgesellschaft soll sich nach den Plänen der Bundesregierung 

am Ende des Reformprozesses im Wesentlichen über Mauteinnahmen finan-

zieren. 

1.2 Begleitung der Reform durch den Bundesrechnungshof  

Der Bundesrechnungshof begleitet die Reform der Verwaltung der Bundesfern-

straßen und wird das Parlament im Gesetzgebungsverfahren über seine Prü-

fungserkenntnisse informieren. Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich 

um den dritten Teilbericht, der sich mit der Transformationsphase befasst. Der 

Bundesrechnungshof will mit diesem Bericht auf Folgen des Gesetzes hinwei-

sen und Empfehlungen für mögliche Änderungen geben.  

Bei seiner Prüfung hat der Bundesrechnungshof den Gesetzesentwurf und die 

Gesetzesbegründung ausgewertet. Zudem führte er örtliche Erhebungen beim 

Bundesministerium der Finanzen (BMF) und beim BMVI durch und wertete die 

zur Vorbereitung des Reformvorhabens vom BMVI eingeholten beratenden 

Stellungnahmen aus. Die Stellungnahmen der Berater befassen sich mit den 

folgenden Themen: 
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 Rechtliche Beratung bei Grundsatzfragen der Reform der Auftragsver-

waltung: Bericht über die wesentlichen Ergebnisse der „Vorbereitungs-

phase“. 

 Reform der Bundesauftragsverwaltung der Bundesfernstraßen: Gutacht-

liche Stellungnahme zur Gründung einer privatwirtschaftlich agierenden 

Verkehrsinfrastrukturgesellschaft des Bundes für den Bau, die Erhaltung, 

den Betrieb, die Unterhaltung und die Finanzierung der Bundesautobah-

nen in der Rechtsform einer GmbH vom 10. März 2017.  

1.3 Stellungnahmen des BMF und des BMVI 

(1) Der Bundesrechnungshof hat seine Prüfungserkenntnisse in einem Berichts-

entwurf zusammengefasst und dem für das Gesetz federführenden BMF und 

dem BMVI zur Stellungnahme übermittelt. 

Das BMF hat zu dem Berichtsentwurf Stellung genommen. Dabei hat es sich 

inhaltlich auf die Empfehlungen des Bundesrechnungshofes beschränkt, für die 

es zuständig ist. Die Ausführungen hierzu hat der Bundesrechnungshof in den 

vorliegenden Bericht eingearbeitet (siehe Nummer 6). Darüber hinaus weist 

das BMF in seiner Stellungnahme darauf hin, dass der Bericht an vielen Stellen 

Bezug auf die Gutachten eines Beraters nimmt. Diese seien teilweise veraltet 

und durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung überholt. Das BMF emp-

fiehlt daher, in dem Bericht stärker auf den Gesetzentwurf und weniger auf die 

Ausführungen in den Gutachten abzustellen. 

Das BMVI hat in seiner Stellungnahme Anmerkungen zum Berichtsentwurf 

gemacht. Diese hat der Bundesrechnungshof berücksichtigt. 

(2) Zur Empfehlung des BMF, den Bericht stärker auf den Gesetzentwurf und 

weniger auf die Ausführungen in den Gutachten abzustellen, weist der Bundes-

rechnungshof auf Folgendes hin: Die bei den geprüften Stellen erhobenen Un-

terlagen sind regelmäßig Gegenstand der Prüfungen des Bundesrechnungsho-

fes, wenn sie Grundlage für Entscheidungen und das Handeln der geprüften 

Stellen sind. Die Gutachten der Berater zitiert der Bundesrechnungshof in sei-

nem Bericht nur insoweit, als sie für das Verständnis des Gesetzentwurfes und 

der damit langfristig verfolgten Ziele von Bedeutung sind. Sie sind damit not-

wendige Grundlage für eine umfassende Beratung und Information des Parla-

ments. Der Bundesrechnungshof kann daher dem Vorschlag des BMF nicht fol-

gen, den Bericht ausschließlich auf die abstrakte, von seinen Prüfungserkennt-

nissen losgelöste Analyse des Gesetzentwurfs zu beschränken. 
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2 Zeitplanung für die Transformationsphase 
Der Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzaus-

gleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vor-

schriften enthält in Artikel 15 das Gesetz zu Überleitungsregelungen zum Ge-

setz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere 

Bundesfernstraßen und zum Gesetz zur Errichtung eines Fernstraßen-Bundes-

amtes sowie steuerliche Vorschriften (ÜberleitungsG). Das ÜberleitungsG re-

gelt u. a. den sogenannten Transformationsprozess, an dessen Ende die Infra-

strukturgesellschaft in der Lage sein soll, die ihr ab dem 1. Januar 2021 oblie-

genden Aufgaben zu erfüllen. Dazu muss sie mit den für Planung, Bau, Erhal-

tung, Betrieb, vermögensmäßige Verwaltung und Finanzierung der Bundes-

autobahnen erforderlichen Beschäftigten, sächlichen Betriebsmitteln sowie 

Grundstücken und Gebäuden ausgestattet sein.  

Gemäß § 1 Absatz 1 ÜberleitungsG müssen die Länder innerhalb eines Jahres 

nach Inkrafttreten des Gesetzes die Beschäftigten benennen, die seit dem 

1. Januar 2014 Aufgaben der Straßenbaulast an den Bundesautobahnen aus-

schließlich, überwiegend oder teilweise wahrgenommen haben. Die Länder sol-

len auch Angaben zur Wechselbereitschaft der Beschäftigten machen. Überdies 

sollen sie Vorschläge zum Arbeitsort und zum Arbeitsplatz sowie Angaben zur 

Befähigung und dienstlichen Erfahrung der Beschäftigten liefern. Das BMVI 

wird im Benehmen mit den Ländern Vorgaben machen, nach welchen Kriterien 

die Länder den Verwendungsvorschlag für die jeweiligen Beschäftigten festle-

gen. Das BMVI wird die Verwendungsvorschläge der Länder prüfen und an-

schließend bei seinen Planungen berücksichtigen. 

Überdies müssen die Länder die sächlichen Betriebsmittel sowie die Grund-

stücke benennen, die diese seit dem 1. Januar 2014 für Aufgaben der Stra-

ßenbaulast an den Bundesautobahnen eingesetzt haben. 

Daneben sind die in Bezug auf die Verwaltung der Bundesautobahnen beste-

hende Vertragsverhältnisse zu erfassen. 

Die auf Basis des Vorschlages der Länder ausgewählten Beamtinnen und Be-

amten werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 zum Fernstraßen-Bun-

desamt versetzt; ihnen werden mit Wirkung zum 1. Januar 2021 Tätigkeiten 

der Infrastrukturgesellschaft zugewiesen. Die ausgewählten Arbeitnehmerin-

nen, Arbeitnehmer und Auszubildenden gehen ebenfalls mit Wirkung zum 

1. Januar 2021 auf die Infrastrukturgesellschaft über. Ihnen steht jedoch ein 
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 Widerspruchsrecht zu. Die Länder werden spätestens drei Monate nachdem 

das BMVI entschieden hat, welche Beschäftigten zur Infrastrukturgesellschaft 

wechseln sollen, dem BMVI mitteilen, wer von seinem Widerspruchsrecht Ge-

brauch gemacht hat. 

Abbildung 1: 

Zeitlicher Ablauf der Neuorganisation Autobahnverwaltung 

Quelle: Darstellung des Bundesrechnungshofes 

3 Risikofaktoren für die Zeitplanung der Transformationsphase 
Angesichts der Bedeutung der Bundesfernstraßen für den Wohlstand und das 

Wirtschaftswachstum in Deutschland muss die Funktionsfähigkeit sowohl der 

Bundesautobahnen als auch der Bundesstraßen – die in der Auftragsverwal-

tung verbleiben – durchgehend sichergestellt sein. Daher ist es nach Ansicht 

des Bundesrechnungshofes besonders wichtig, dass der Zeitplan für den Über-

gang der Aufgaben und des Personals von der Auftragsverwaltung auf die In-

frastrukturgesellschaft realistisch ist. Der Bundesrechnungshof sieht für die 

Zeitplanung der Transformationsphase nachfolgende Risikofaktoren. 

3.1 Fehlendes Transformationsregime 

(1) Die Berater des BMVI stellten fest: 

Ohne eine Mitwirkung der Länder könne der Betrieb der Bundesautobahnen 

nicht auf die Verkehrsinfrastrukturgesellschaft übergehen. Sie untersuchten 

daher, zu welchem Zeitpunkt und auf welcher rechtlichen Grundlage die Län-

der zur Mitarbeit veranlasst werden sollten. Dabei sollte das Transformations-

regime beim Übergang idealerweise folgende Kriterien erfüllen: 
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 Der Bund hat eine möglichst weitreichende Rechtsmacht inne, den   

Prozess der Umgestaltung eigenständig zu regeln und umzusetzen.  

 Den Ländern ist kein Spielraum für strategisches Verhalten („moral  

hazard“) gegeben. 

 Bei der Inanspruchnahme der Transformationskompetenz durch den 

Bund bestehen keine Rechtsunsicherheiten. Die Rechts- und Handlungs-

sicherheit des Bundes ist weitgehend gewährleistet, indem der Bund ein 

bestimmtes Handlungsprogramm vorab festgelegt hat, das einerseits 

hinreichend bestimmt ist, andererseits im notwendigen Umfang Anpas-

sungen an veränderte Umstände erlaubt. 

Unter Beachtung dieser Kriterien untersuchten die Berater u. a., ob die Bun-

desauftragsverwaltung bis zum Abschluss des Transformationsprozesses bei-

behalten oder ein „Sonderregime“ zur Bundesauftragsverwaltung eingerichtet 

werden sollte. Bei dem Modell „Sonderregime“ sollte die Bundesauftragsver-

waltung für die Bundesautobahnen durch die Länder bis zur Betriebsfähigkeit 

der Verkehrsinfrastrukturgesellschaft bestehen bleiben. Daneben sollten in 

Artikel 143e Grundgesetz-E die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen ge-

schaffen werden, damit der Bund oder die Infrastrukturgesellschaft gezielte 

Anordnungen zur Gestaltung des Transformationsprozesses erlassen und 

durchsetzen kann.  

Nach Ansicht der Berater spricht gegen die Beibehaltung der Bundesauftrags-

verwaltung vor allem, dass der Bund die Länder letztlich zwingen müsste, an 

der Abschaffung der bisherigen Bundesauftragsverwaltung mitzuwirken und 

sich damit gewissermaßen selbst zu entmachten. Dabei sei zu berücksichtigen, 

dass die Einrichtung der Straßenbauverwaltungen gemäß Artikel 85 Absatz 1 

Satz 1 Grundgesetz Angelegenheit der Länder ist. Solange die Bundesauto-

bahnen von den Ländern im Auftrag des Bundes verwaltet würden, entschie-

den dementsprechend grundsätzlich allein die Länder darüber, ob der Bereich 

Bundesautobahnen der Landesstraßenbauverwaltungen organisatorisch ver-

selbstständigt bzw. auf einen eigenständigen Rechtsträger überführt wird oder 

nicht. Der Bund könne die Durchführung im Transformationsprozess nur dann 

erzwingen, wenn ein mit Zustimmung des Bundesrates beschlossenes Gesetz 

dies vorsähe. Vor diesem Hintergrund wären vermutlich zahlreiche Auseinan-

dersetzungen und Rechtsunsicherheiten vorprogrammiert, wenn der Bund die  
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Länder noch im bisherigen System der Bundesauftragsverwaltung veranlassen 

wolle, Vorfragen zu klären und sonstige Maßnahmen zu vollziehen, die materi-

ell mit der Einrichtung der Behörden zumindest im Zusammenhang stünden. 

Die daraus folgenden Rechtsunsicherheiten stünden im Widerspruch zu den 

genannten Kriterien für ein zweckmäßiges Transformationsregime.  

Die Aufrechterhaltung einer ständigen Betriebsfähigkeit der Verwaltung der 

Bundesautobahnen bei gleichzeitig größtmöglicher Rechtssicherheit wäre nach 

Auffassung der Berater am besten durch die Etablierung eines „Sonderregi-

mes“ in Gestalt einer modifizierten Auftragsverwaltung zu verwirklichen. Sie 

hatten daher vorgeschlagen, in Artikel 143e Grundgesetz-E zu regeln, dass bis 

zu einem definierten Zeitpunkt die Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen 

fortdauert, aber dem Bund stärkere Einflussmöglichkeiten eingeräumt werden. 

Der Transformationsprozess hätte so – verfassungsrechtlich abgesichert – weit-

reichend durch den Bund gesteuert werden können. 

Der aktuelle Gesetzentwurf sieht in Artikel 143e Absatz 1 Grundgesetz-E vor: 

Die Bundesautobahnen sollen abweichend von Artikel 90 Absatz 2 Grundge-

setz-E bis zum 31. Dezember 2020 in Auftragsverwaltung durch die Länder 

oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften ge-

führt werden. Noch im Referentenentwurf vom 14. November 2016 waren in 

Artikel 143e Absatz 2 Grundgesetz-E die von den Beratern empfohlenen um-

fassenden Weisungsrechte für den Bund vorgesehen.1 So sollte die zuständige 

oberste Bundesbehörde den Landesbehörden Weisungen für die Umwandlung 

der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen in Bundesverwaltung erteilen 

und hierzu allgemeine Verwaltungsvorschriften ohne Zustimmung des Bundes-

rates erlassen können. In der weiteren Behandlung des Referentenentwurfs 

wurde diese Regelung aufgrund einer Einigung mit den Ländern gestrichen.2 

Der im ÜberleitungsG skizzierte Zeitplan wurde hingegen beibehalten. 

(2) Das im Gesetzentwurf vorgeschlagene Transformationsregime entspricht 

nicht mehr dem von den Beratern empfohlenen „Sonderregime“, weil der Bund 

über keine gesonderten Weisungsrechte verfügt. Vielmehr soll die Bundesauf-

tragsverwaltung bis zum Abschluss des Transformationsprozesses unverändert 

 
                                       
1  Ressortabstimmung; Referentenentwurf zur Änderung des Grundgesetzes (Schreiben 

des BMF vom 14. November 2016, Az.: V A 1 - FV 1020/14/10001:003).  
2  Das BMVI kann daher nach § 2 ÜberleitungsG lediglich Anordnungen durch Erlass tref-

fen, um eine einheitliche, ordnungsgemäße und rechtzeitige Erfassung und Dokumen-
tation der von den Ländern zu liefernden Daten sicherzustellen.  
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beibehalten werden. Damit kann der Bund keine organisatorischen Umgestal-

tungen der Landesstraßenbauverwaltungen in der Transformationsphase er-

zwingen. Der Bundesrechnungshof geht davon aus, dass damit ein großes Ri-

siko für zahlreiche Auseinandersetzungen und Rechtsunsicherheiten zwischen 

Bund und Ländern besteht. Die Länder besitzen außerdem gegenüber dem 

Bund einen erheblichen Wissensvorsprung. Sie kennen ihre Straßenbauverwal-

tung und die Beschäftigten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Länder diesen 

Wissensvorsprung zu ihren Gunsten nutzen werden. So könnten sie zum Bei-

spiel versucht sein, weniger leistungsstarke Beschäftigte an die Infrastruktur-

gesellschaft abzugeben. 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt daher, wie ursprünglich geplant, im Arti-

kel 143e Absatz 2 Grundgesetz-E umfassende Weisungsrechte für den Bund 

aufzunehmen. Der Bundesrechnungshof ist sich bewusst, dass dies vermutlich 

am Widerstand der Länder scheitern wird. 

Ohne diese Einflussmöglichkeiten des Bundes muss er auf die Kooperationsbe-

reitschaft der Länder hoffen. Der Bund müsste dann gemeinsam mit 16 Län-

dern – mit teils sehr unterschiedlichen Interessen – Lösungen für die Trans-

formationsphase finden. Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass da-

durch die Transformationsphase deutlich länger dauern wird als ursprünglich 

geplant. 

3.2 Verwaltungsunterschiede 

(1) Das bisherige System der Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen 

hat zur Folge, dass die Länder die Einrichtung ihrer Behörden und die Ver-

waltungsverfahren eigenverantwortlich regeln. Der Bund hat daher keine    

umfassenden Informationen zu den Länderverwaltungen. Er hat auch nicht  

das Recht, eine umfassende Organisations- und Aufgabenanalyse bei den  

Landesverwaltungen durchzuführen. Die zugänglichen Informationen zeigen 

jedoch, dass sich die Organisation der bisher zuständigen Straßenbauver-

waltungen in den 16 Bundesländern erheblich unterscheidet.  

So ist Bayern das einzige Flächenland mit zwei Organisationseinheiten, die 

ausschließlich für die Bundesautobahnen zuständig sind. 
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Abbildung 1: 

Organisation der Autobahndirektion Nordbayern 

 
Quelle: Autobahndirektion Nordbayern 

In Baden-Württemberg gibt es bis auf die Autobahnmeistereien keine Organi-

sationseinheiten, die ausschließlich Bundesautobahnen verwalten. Vielmehr 

sind die Regierungspräsidien sowohl für die Planung und den Bau der Bundes-

autobahnen als auch der Bundes- und Landesstraßen verantwortlich. Dies 

führt in der Praxis dazu, dass eine erhebliche Anzahl der Beschäftigten zu-

gleich für Bundesautobahn-, Bundesstraßen- und Landesstraßenprojekte zu-

ständig sind. 

Abbildung 2: 

Organisation der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg 

 

Quelle: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur des Landes Baden-Württemberg 
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Zudem ist von der Reform der Bundesfernstraßenverwaltung nicht nur das 

Personal betroffen, welches unmittelbar Aufgaben der Straßenbaulast an den 

Bundesautobahnen übernommen hat. Vielmehr sind auch diejenigen Beschäf-

tigten der Landesverwaltung einzubeziehen, die interne Verwaltungsleistungen 

für diese Beschäftigten erbringen. Hier sind Personalverwaltung, Personalwirt-

schaft, Gehalts- oder Bezügeabrechnung sowie Reisekostenabrechnung, Bei-

hilfezahlungen, (tarifliche) Dienstpostenbewertung, Organisationsaufgaben, 

Haushaltsangelegenheiten, Aufgaben des inneren Dienstes etc. zu nennen. 

Insbesondere gilt dies für den Aufgabenbereich der Informationstechnik, für 

den neue Strategien entwickelt werden müssen. Die hierfür zuständigen Be-

schäftigten sind in den Ländern teilweise nicht in den unmittelbaren Straßen-

bauverwaltungen tätig. Dennoch müssen auch diese Aufgaben von der Infra-

strukturgesellschaft bzw. vom Bund übernommen werden. 

Derzeit plant die Bundesregierung, dass die Infrastrukturgesellschaft in der 

Fläche vertreten ist und die Bundesautobahnen im Wesentlichen durch regio-

nale Tochtergesellschaften verwaltet.  

(2) Lediglich in Bayern gibt es, wie oben dargestellt Organisationseinheiten, 

die ausschließlich für die Bundesautobahnen zuständig sind. Damit wäre nur 

hier eine sogenannte „Türschildlösung“ möglich. In den übrigen Ländern müs-

sen die Verwaltungsstrukturen an die von der Bundesregierung geplante Ziel-

struktur angeglichen werden. Dazu müssten in den Ländern die Verwaltungen 

entflochten und die bisherigen Zuständigkeiten für Bundesautobahnen und 

Bundesstraßen sowie Landesstraßen neu geordnet werden.  

Schafft der Bund neue Verwaltungsstrukturen oder verändert er bestehende, 

sind zunächst Ziele und Aufgaben festzulegen. Im nächsten Schritt sind nach 

den Empfehlungen der Bundesregierung3 die Geschäftsprozesse zu analysieren 

und der Personalbedarf zu ermitteln. Auf Grundlage der Ergebnisse der Ge-

schäftsprozessanalyse und Personalbedarfsermittlung sind dann die Aufbau-

organisation und die Standorte der neuen Verwaltung festzulegen.  

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass die dargestellte Vorgehens-

weise geeignet ist, eine effiziente Verwaltung aufzubauen. Da der Bund nach 

dem derzeitigen Gesetzesentwurf jedoch nicht das Recht hat, Geschäftspro-

zessanalysen und Personalbedarfsermittlungen bei den Landesverwaltungen 

                                       
3  Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbedarfsermittlung, Herausge-

ber Bundesministerium des Innern/Bundesverwaltungsamt, Stand: Dezember 2016. 
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durchzuführen, ist er auf die Informationen der Länder hinsichtlich ihrer Ge-

schäftsprozesse, des Personalbedarfs sowie der benötigten Sachmittel etc.  

angewiesen.  

Die Standorte der Infrastrukturgesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften 

werden für die Wechselbereitschaft der Beschäftigten der Landesverwaltung 

entscheidend sein. Diese werden nur dann wechseln, wenn die Standorte mit 

ihrer persönlichen Lebenssituation vereinbar sind. Wenn nicht alle bisherigen 

Standorte der Landesverwaltung erhalten bleiben sollen, müsste die Personal-

auswahl durch den Bund und die Standortwahl in einem sich wiederholenden 

Prozess in der Transformationsphase optimiert werden. Sollen hingegen alle 

Standorte erhalten bleiben, würde dies vermutlich mit Effizienzverlusten ein-

hergehen. So wäre bei zu vielen Standorten die Abstimmung der Beschäftigten 

innerhalb der Infrastrukturgesellschaft behindert und die innerbetriebliche Zu-

sammenarbeit beeinträchtigt. Letztlich wäre eine umfassende Organisations-

untersuchung nach Betriebsbeginn der Infrastrukturgesellschaft erforderlich. 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, dass der Bund eine umfassende Orga-    

nisationsuntersuchung der Auftragsverwaltung in der Transformationsphase 

durchführt. Dies setzt jedoch voraus, dass ihm entsprechende Rechte im Arti-

kel 143e Absatz 2 Grundgesetz-E eingeräumt werden. Erhält der Bund diese 

Rechte nicht, sollte er die Personalauswahl und die Standortwahl in einem sich 

wiederholenden Prozess optimieren. Dies, wie auch eine umfassende Organisa-

tionsuntersuchung, würde angesichts der Größe der Verwaltung und der damit 

einhergehenden Anzahl der Beschäftigten den Transformationsprozess deutlich 

verlängern. 

3.3 Personalrechtliche Unterschiede 

(1) Das BMVI hat den Personalbedarf der Infrastrukturgesellschaft auf 11 200 

Beschäftigte geschätzt. Davon sollen 5 700 im Betriebsdienst und 5 500 Be-

schäftigte in Planung und Bau tätig sein. Die Zahl der Beamtinnen und Beam-

ten soll 1 300 betragen. Grundlage dieser Schätzung sind für das gesamte 

Streckennetz der Bundesautobahnen hochgerechnete Daten aus dem Zustän-

digkeitsbereich der Autobahndirektion Nordbayern. Die Gesellschaft wird dabei 

ihren Personalbedarf im Wesentlichen durch die Übernahme von Beschäftigten 

aus den bestehenden Straßenbauverwaltungen decken müssen. 
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Beamtinnen und Beamten  

Durch Änderungen des Grundgesetzes ist mit der zum 1. September 2006 in 

Kraft getretenen „Föderalismusreform I“ eine neue Kompetenzverteilung zwi-

schen Bund und Ländern auf dem Gebiet des Besoldungs- und Versorgungs-

rechts eingetreten. Dadurch sind beim Bezahlungsniveau von Bund und Län-

dern, aber vor allem im Vergleich der Länder untereinander, erhebliche Unter-

schiede entstanden. Darüber hinaus ist bedeutsam, ob die Beamtinnen und 

Beamten „gleicher“ Besoldung (z. B. nach Besoldungsgruppe A 7 oder A 11) 

bisher die „qualitativ gleichen Aufgaben“ erledigt haben. So werden zum Bei-

spiel beim Bund und in Bayern Polizeivollzugsaufgaben auch von Beamtinnen 

und Beamten des mittleren Dienstes wahrgenommen, während in Nordrhein-

Westfalen oder Hessen die gleichen Aufgaben nur von Beamtinnen und Beam-

ten des gehobenen Dienstes erledigt werden. Zudem würde der Bund mit der 

Übernahme von Personal aus den Landesverwaltungen grundsätzlich die Ver-

pflichtung übernehmen, für die Altersversorgung der Beschäftigten aufzukom-

men. Für die Fälle des Dienstherrnwechsels ist im Versorgungslastenteilungs-

Staatsvertrag geregelt, dass der abgebende Dienstherr – hier das Land – an 

den aufnehmenden Dienstherrn – hier der Bund – zum Zeitpunkt des Wechsels 

einen einmaligen pauschalierten Abfindungsbetrag zu entrichten hat. Die Län-

der gehen davon aus, dass der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag hier 

nicht gilt. Er sei nur für Einzelfälle des Personalübergangs konzipiert und ledig-

lich für Dienstherrenwechsel aufgrund erfolgreicher Bewerbungen von Beam-

tinnen und Beamten gedacht. Nach Auffassung der Länder solle bei der Re-

form der Bundesfernstraßenverwaltung das "Verursacherprinzip" gelten und 

der Bund die Lasten vollständig übernehmen. Dies hat die Bundesregierung 

zurückgewiesen. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Auch die Bezahlung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich zwi-

schen Bund und Ländern im Laufe der letzten zehn Jahre auseinanderentwi-

ckelt. Mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), der den Bun-

desangestelltentarifvertrag (BAT) und den Manteltarifvertrag für Arbeiter 

(MTArb) ablöste, wurden für den Arbeitnehmerbereich des Bundes und der 

Kommunen (Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände, ö-VKA) neue ta-

rifvertragliche Regelungen getroffen. Für den Arbeitnehmerbereich der Länder 

gilt der Tarifvertrag der Länder (TV-L). Damit haben die Tarifvertragsparteien 

zwar ähnliche, aber nicht immer gleiche tarifliche Regelungen vereinbart.  
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Nach § 5 Absatz 4 ÜberleitungsG sind für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer der Infrastrukturgesellschaft die jeweils geltenden Tarifverträge und 

sonstigen Bestimmungen des Bundes anzuwenden. Dies soll auch für die be-

triebliche Altersversorgung gelten, die eine Pflichtversicherung bei der Versor-

gungsanstalt des Bundes und der Länder vorsieht. 

Abweichend von der Regelung des Gesetzentwurfes hat der Koalitionsaus-

schuss am 29. März 2017 beschlossen, für die Überleitung der Beschäftigten 

Überleitungstarifverträge anzustreben.  

(2) Bei den Beamtinnen und Beamten werden die Unterschiede beim Be-

zahlungsniveau zwischen Bund und Ländern durch die Gewährung einer Aus-

gleichszulage kompensiert. Grundlage hierfür ist § 19b Absatz 3 Bundesbe-

soldungsgesetz. Inwieweit Beamtinnen und Beamte bei gleicher Besoldung 

gleichwertige Aufgaben wahrnehmen, müsste in der Transformationsphase 

festgestellt werden. Darüber hinaus müsste der Bund nach § 18 Bundesbesol-

dungsgesetz sogenannte Dienstpostenbewertungen vornehmen. Dabei muss 

er die Funktionen der Beamtinnen und Beamten den mit ihnen verbundenen 

Anforderungen sachgerecht bewerten und Ämtern zuordnen. Diese sind dann 

nach ihrer Wertigkeit den Besoldungsgruppen zuzuordnen. Dieser Prozess ist 

nach Auffassung des Bundesrechnungshofes aufwendig und dürfte dazu füh-

ren, dass die Transformationsphase länger dauern wird als ursprünglich ge-

plant. 

Hinsichtlich der Übernahme der Versorgungslasten der auf den Bund überge-

henden Beamtinnen und Beamten muss frühzeitig geklärt werden, ob die Län-

der die Abfindungen für die übergehenden Versorgungslasten zum Zeitpunkt 

des Personalübergangs vollständig zahlen müssen. Ohne eine entsprechende 

Klärung könnte sich die Transformationsphase verlängern. 

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden laut Beschluss des 

Koalitionsausschusses Überleitungstarifverträge angestrebt. Dies ist im Geset-

zesentwurf bisher nicht vorgesehen und könnte aufgrund der notwendigen Ver-

handlungen zwischen den Tarifvertragsparteien ebenfalls zu einer längeren 

Transformationsphase führen. 

3.4 Fazit zur Zeitplanung der Transformationsphase 

Der Bundesrechnungshof ist der Auffassung, dass Weisungsrechte des Bundes 

gegenüber den Länder für einen erfolgreichen Übergang der Aufgaben und des 
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Personals von der Auftragsverwaltung auf die Infrastrukturgesellschaft unab-

dingbar sind. Er empfiehlt daher, im Artikel 143e Absatz 2 Grundgesetz-E um-

fassende Weisungsrechte für den Bund aufzunehmen. Selbst mit diesen Wei-

sungsrechten dürfte der Zeitplan für die Transformationsphase kaum einzuhal-

ten sein. Hierfür spricht u. a., dass 

 die Beschäftigten aus sehr unterschiedlich organisierten Straßen-

bauverwaltungen in eine einheitliche Organisation überführt werden 

müssen und 

 arbeitsrechtliche, beamtenrechtliche und personalvertretungsrechtliche 

Grundlagen anzupassen sind. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Verwaltung im laufenden Betrieb entfloch-

ten werden muss und die Infrastrukturgesellschaft eine leistungsfähige Infor-

mationstechnik aufzubauen hat. 

4 Gefahr von Fehlanreizen in der Transformationsphase 
(1) Eine Eigenart der Bundesauftragsverwaltung ist, dass der Bund zwar die 

Zweckausgaben zum Bau und Unterhalt der Bundesstraßen übernimmt, Bund 

und Länder die bei ihren Behörden entstehenden Verwaltungsausgaben jedoch 

jeweils selbst tragen.4 Der Bund finanziert daher die Ausgaben für Bau und 

Unterhaltung der Bundesfernstraßen sowie für die Erhaltung und Bewirtschaf-

tung des bundeseigenen Vermögens und zahlt den Ländern eine Pauschale für 

die Entwurfsbearbeitung (2 % der Neu-, Aus- und Umbau sowie Erhaltungs-

kosten) und für die Bauaufsicht (1 % der Kosten).5 Die Länder tragen ihre Ver-

waltungsausgaben sowohl für ihre Bediensteten und die Gebäude der Straßen-

baubehörden, als auch für Externe, wenn sie diese - z. B. wegen fehlenden 

eigenen Fachpersonals - beauftragen. 

Im Jahre 1986 führte das BMVI auf untergesetzlicher Ebene eine zwischen 

Bund und Ländern abgestimmte Ausgabenzuordnung ein. Diese enthält einen 

Katalog von Tätigkeiten, die bei der Vorbereitung, Durchführung und Über-

wachung von Straßenbaumaßnahmen anfallen und deren Kosten zusätzlich  

zur Pauschale vom Bund übernommen werden. Die Kosten der Tätigkeiten 

summieren sich auf 2 % der Neu-, Aus- und Umbau sowie Erhaltungskosten. 

                                       
4  Artikel 104a Absatz 5 Grundgesetz. 
5  Artikel 104a Absatz 2 Grundgesetz und § 6 Absatz 3 des Gesetzes über die vermögens-

rechtlichen Verhältnisse der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fern-
verkehrs (BStrVermG). 
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Damit erstattet der Bund den Länder derzeit insgesamt (pauschale Abgeltung 

und Ausgabenzuordnungen) 5 % der Kosten als Planungskosten (siehe Tabel-

le 1). 

Das BMVI schätzt, dass die Planungskosten bei Neu-, Aus- und Umbaumaß-

nahmen bei 18 % der Baukosten und bei Erhaltungsmaßnahmen bei 10 %   

der Erhaltungskosten liegen.6 Untersuchungen und Nachweise der Länder    

zur Höhe Planungskosten liegen dem BMVI nicht vor. 

Nach Artikel 143e Absatz 1 Grundgesetz-E sollen die Bundesautobahnen bis 

zum 31. Dezember 2020 in Auftragsverwaltung durch die Länder oder die  

nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften geführt wer-

den. Solange bleiben die bisherigen Regelungen zur Finanzierung der Zweck- 

und Verwaltungsausgaben bestehen. Auf Basis der bisherigen Planungsrech-

nung des BMVI hat der Bundesrechnungshof errechnet, dass der Bund in den 

Jahren 2018 bis 2020 etwa 38 % der geschätzten Planungskosten tragen wird. 

Mit der Auflösung der Auftragsverwaltung wird er sie in den Folgejahren voll-

ständig übernehmen. 

Tabelle 1:  

Planungskosten und vom Bund bisher  
zu tragenden Kosten bei Bundesautobahnen (BAB) 

 

Quelle: Darstellung des Bundesrechnungshofes 

 

 

                                       
6  Alfen Consult GmbH, AVISO GmbH, IVM (2014) im Auftrag des BMVI: Berechnung der 

Wegekosten für das Bundesfernstraßennetz sowie der externen Kosten nach Maßgabe 
der Richtlinie 1999/62/EG für die Jahre 2013 bis 2017, S. 56 ff. 
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(2) Der Bundesrechnungshof sieht die Gefahr, dass die Länder in der Transfor-

mationsphase bis zum 31. Dezember 2020 ihren gesetzlichen Verpflichtungen 

aus der Auftragsverwaltung nicht mehr umfassend nachkommen. Die Länder 

könnten die Planungen von Bauprojekten verzögern, weil der Bund ihnen le-

diglich 38 % der Planungskosten erstattet. Ab dem 1. Januar 2021 ist der 

Bund alleine für die Planung der Bundesautobahnen zuständig und trägt die 

gesamten Planungskosten. 

Verzögerungen bei den Planungen könnten die frühzeitige Fertigstellung ge-

samtwirtschaftlich bedeutsamer Projekte verhindern. Der damit einhergehende 

volkswirtschaftliche Schaden sollte nach Ansicht des Bundesrechnungshofes 

vermieden werden. 

5 Zusammenfassende Empfehlungen des Bundesrechnungs-
hofes für die Transformationsphase 

Der Bundesrechnungshof empfiehlt, umfassende Weisungsrechte für den Bund 

im Artikel 143e Absatz 2 Grundgesetz-E zu verankern und die Transformati-

onsphase zu verlängern.  

Nach dem derzeitigen Zeitplan würde der Bund mit dem Betriebsbeginn der 

Infrastrukturgesellschaft ab dem Jahr 2021 die gesamten Verwaltungskosten 

für die Bundesautobahnen tragen. Diese lägen für die Jahre 2021 und 2022  

bei 1,1 Mrd. Euro (siehe Tabelle 1). Ein späterer Betriebsbeginn würde dazu 

führen, dass die Länder weiterhin die Bundesautobahnen im Auftrag des Bun-

des verwalten und vom Bund weiterhin eine Pauschale sowie die Kosten der 

Tätigkeiten nach der Ausgabenzuordnung erhalten (siehe Nummer 4). Damit 

die Länder einem späteren Betriebsbeginn zustimmen, sollte dieser bei ihnen 

zu keinen zusätzlichen Kosten führen. Der Bundesrechnungshof schlägt daher 

vor, die vom Bund zu zahlende Pauschale in der Transformationsphase ent-

sprechend zu erhöhen. Nach Berechnungen des Bundesrechnungshofes müsste 

dafür bei sonst gleichen Rahmenbedingungen7 die Pauschale für die Bundes-

autobahnen auf 6,5 % erhöht werden. 

  

                                       
7  Die pauschale Erstattung für Bundesfernstraßen bliebe bei 3 %. 
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Tabelle 2:  

Vorschlag des Bundesrechnungshofes für vom Bund künftig 
zu tragenden Kosten bei Bundesautobahnen (BAB) 

 
Quelle: Darstellung des Bundesrechnungshofes 
 

Der Vorschlag des Bundesrechnungshofes würde dazu führen, dass die Länder 

in den 2018 bis 2022 etwa 1,75 Mrd. Euro und damit 2/3 der bei ihnen entste-

henden Planungskosten vom Bund erstattet bekämen. Damit würde sich nach 

Ansicht des Bundesrechnungshofes die Gefahr verringern, dass die Länder in 

der Transformationsphase ihren gesetzlichen Verpflichtungen aus der Auf-

tragsverwaltung nicht mehr umfassend nachkommen. 

Der Bundesrechnungshof schlägt vor, die Transformationsphase um zwei Jahre 

zu verlängern und in Artikel 143e Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz-E die Jahres-

zahl 2020 durch 2022 zu ersetzen. Die einfachgesetzlichen Regelungen sollten 

entsprechend angepasst werden. 

Darüber hinaus sollte in Artikel 143e Grundgesetz-E folgender Absatz 2 ein-

gefügt werden: 

„(2) Die zuständige oberste Bundesbehörde kann den Landesbehörden Wei-

sungen für die Umwandlung der Auftragsverwaltung der Bundesautobahnen    

in Bundesverwaltung erteilen und hierzu allgemeine Verwaltungsvorschriften 

ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen.“ 

Überdies sollte in Artikel 143e Grundgesetz-E der folgende Absatz 4 angefügt 

werden: 

„(4) Durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann 

bestimmt werden, dass der Bund für die Bundesautobahnen ab dem 1. Januar 

2018 abweichend von Art. 104a Abs. 5 einen Anteil der Verwaltungskosten zu 

tragen hat.“ 
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Dem § 6 BStrVermG sollte folgender Absatz 3 geändert und folgender Ab-

satz 4 angefügt werden: 

„(3) Der Bund trägt die Zweckausgaben aus der Wahrnehmung der Straßen-

baulast und die Zweckausgaben im Zusammenhang mit der Erhaltung und 

Bewirtschaftung des bundeseigenen Vermögens. Er gilt den Ländern Zweck-

ausgaben, die bei der Entwurfsbearbeitung und Bauaufsicht für die von ihnen 

verwalteten Bundesstraßen entstehen, durch die Zahlung einer Pauschale ab, 

die für Kosten der Entwurfsbearbeitung 2 v. H. der Baukosten, für Kosten der 

Bauaufsicht 1 v. H. der Baukosten beträgt.  

(4) Für die von den Ländern verwalteten Bundesautobahnen trägt der Bund ab 

dem 1. Januar 2018 neben den Zweckausgaben auch einen Anteil an den Ver-

waltungskosten. Er gilt beides durch die Zahlung einer Pauschale ab, die für 

Kosten der Entwurfsbearbeitung 5,5 v. H. der Baukosten, für Kosten der Bau-

aufsicht 1 v. H. der Baukosten beträgt.“ 

6 Stellungnahme des BMF 
Das BMF lehnt die Übernahme eines Teils der Verwaltungskosten der Länder 

durch den Bund bereits ab 2018 ab. Nach seiner Auffassung sollte das politi-

sche und wirtschaftliche Interesse der Länder an der zügigen Umsetzung der 

Baumaßnahmen nicht unterschätzt werden. Eine Übernahme eines nicht näher 

bestimmten Anteils der Verwaltungskosten könne den Anreiz der Länder ver-

stärken, den Transformationsprozess in die Länge zu ziehen. Die Höhe des An-

teils wäre aufgrund des Informationsungleichgewichts von Bund und Ländern, 

das sich aus den Gegebenheiten der Auftragsverwaltung erkläre, voraussicht-

lich nur in langwierigen Verhandlungen zu bestimmen, die mit einer Verzöge-

rung bei der Herstellung von Planungssicherheit verbunden wären. Durch die 

Empfehlung bestehe ein erhebliches Risiko für den Bundeshaushalt 2018. Zu-

dem berge eine solche Regelung die Gefahr der Präjudizierung für andere Be-

reiche, in denen Auftragsverwaltungen der Länder bestehen.  

Die Erhöhung der Zweckausgabenpauschale für die Bundesautobahnen auf 

6,5 % lehnt das BMF ab. Der Bund trage die in dem Katalog des BMVI be-

schriebenen Zweckausgaben und zusätzlich die Zweckausgabenpauschale von 

3 % für schwer zuzuordnende Tätigkeiten in den Bereichen der Bauvorberei-

tung und Bauüberwachung. Bei einer Erhöhung der Zweckausgabenpauschale 

bestünde die Gefahr, dass damit nicht nur die Zweckausgaben, sondern parti-

ell auch die Verwaltungsausgaben der Länder abgegolten würden. Durch die 



22 

prozentuale Ausgestaltung der Pauschale sei sichergestellt, dass bei komple-

xen Baumaßnahmen mit hohen Baukosten auch die durch den Bund zu leis-

tende Zweckausgabenpauschale steige. Die Zweckausgabenpauschale solle 

nicht der Abgeltung der Verwaltungskosten der Länder dienen. Zudem würde 

dadurch die Forderung der Länder bekräftigt werden, auch für die in den Auf-

tragsverwaltungen verbleibenden Bundesstraßen eine höhere Zweckausgaben-

pauschale zu fordern und damit den Bundeshaushalt über die Transformati-

onsphase hinaus zusätzlich zu belasten. Im Übrigen sei die Pauschale von 

6,5 % in dem Bericht nicht rechnerisch abgeleitet. 

7 Abschließende Empfehlung des Bundesrechnungshofes 
Der Bundesrechnungshof verkennt nicht, dass die Länder ein politisches und 

wirtschaftliches Interesse an der Umsetzung von Baumaßnahmen an Bundes-

autobahnen haben. Dennoch besteht bei ihnen gleichzeitig ein fiskalischer An-

reiz, die Planungen von Bauprojekten zu verzögern, weil der Bund ihnen ledig-

lich 38 % der Planungskosten erstattet. Das BMF berücksichtigt nicht, dass der 

Bund lediglich in der Transformationsphase für die Bundesautobahnen einen 

Teil der Verwaltungskosten übernehmen soll. Der Bundesrechnungshof sieht 

damit keine Gefahr einer Präjudizierung für andere Leistungsbereiche. Insbe-

sondere hält er die bisherigen Pauschalen für die Abgeltung der Zweckausga-

ben bei den Bundesstraßen für ausreichend, weil der Bund damit bereits jetzt 

38 % der Planungskosten übernimmt. Der Bundesrechnungshof hat daher die 

Pauschalen für die Zweckausgaben der Bundesstraßen in seinem Gesetzesvor-

schlag auch unverändert gelassen. 

Die Einschätzung des BMF, dass die Länder aufgrund des Vorschlages des 

Bundesrechnungshofes den Transformationsprozess in die Länge ziehen und 

ein erhebliches Risiko für den Bundeshaushalt entsteht, kann der Bundesrech-

nungshof nicht teilen. Zum einen soll die Transformationsphase nach dem Vor-

schlag des Bundesrechnungshofes am 31. Dezember 2022 enden und zum an-

deren ist die dann vom Bund zu zahlende Pauschale für ihn kostenneutral. 

Nach dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung trüge der Bund in den Jahren 

2018 bis 2022 Kosten von 1,7 Mrd. Euro (siehe Tabelle 1). Der Bundesrech-

nungshof hat die Erhöhung der Pauschale so berechnet, dass im Bundeshaus-

halt bei einem Betriebsbeginn im Jahr 2023 keine nennenswerten Mehraus-

gaben über den o. a. Gesamtzeitraum anfallen würden (siehe Tabelle 2). Er 

teilt die Auffassung des BMF, dass der Bund mit der Erhöhung der Pauschale 
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einen Teil der Verwaltungskosten trägt. Aus diesem Grund empfiehlt der Bun-

desrechnungshof Artikel 143e Grundgesetz-E um einen Absatz 4 zu ergänzen. 

Der Bundesrechnungshof bleibt daher bei seiner Empfehlung, die von ihm vor-

geschlagenen Gesetzesänderungen umzusetzen. Nach seiner Auffassung kön-

nen damit die Fehlanreize bei den Ländern verringert werden, ohne den Bun-

deshaushalt – auf den Zeitraum 2018 bis 2022 bezogen – zusätzlich zu be-

lasten. 

 

 

Ahrendt    Moebus    Ringel 


